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Beschlüsse: 
 

24.08.2020 Stadtvertretung 

011/StV/2020 
11. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den Beschluss der Stadtvertretung vom 
15.06.2020 zu TOP 32 – „Schutz der Anschrift von Personen, die sich im Frauenhaus zum 
Schutz vor häuslicher Gewalt aufhalten“, DS-Nr. 00293/2020 – wird stattgegeben. 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung lehnt den Widerspruch des Oberbürgermeisters ab. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei einigen Dafürstimmen und einigen Stimmenthaltungen abgelehnt 
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